
A1618 [April 9 . / ] März 30.
SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND LANDRAT VON GLARUS [AN LANDAMMANN

UND LANDRAT VON SCHWYZ]

"Wir kettend uns anders nit versechen , dan das Jhr um allen Handelt und Haupt-
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strytigkheiten der Touffsteinen Jn der Graffschafft Toggenburg [mit dem



87/178

Schwyz und Glarus ein Landrecht hatten ] , üwere endtllche Urthell , und um an¬

dere Jhr der Landtleüthen Jn Toggenburg beschwerden , erlütterung geben , und

uns derselben wüssenhafft gemachet.

Wyln aber üch wytter nlt zuschrytten belieben wellen , habend wir glychwol die

eüwer Urthell scharpf befunden , angesechen Jhr Fr . Gn. [der Abt von St . Gal¬

len , Bernhard II . Müller]  Jnen den Landtlüthen eben vll anlass geben Jn

dem3 das Jhnen die allten Touffsteln 3 so sy von Jhren Alltforderen har 3 nun-

meher vll Jar ruewlgkllch Jngehabt 3 beschlossen und sy darus trlben wor¬

den.

So wir aber hlngägen erduret 3 das sye die Landtleüth sich verschaffen Jn dem3

das sye fürs erst den Touffsteln [ ln der Kirche ] zum Wildenhaus [=Wlldhaus ]

wider fürgeschlagen Recht ln der Kirchen ufgesezt 3 Fürs ander 3 das als

unser beider Ohrten Herren gesandten sich güetllch ln den Handell ynschlachen

wellen 3 sy weder güetllch noch Rechtlich hlerlnn handlen zulassen sich mit

truz erklert 3 und also den gwallt für Recht angebotten . Und dan zum drlten

sy solches Jhr fümemmen der gestallt Im werck erscheint 3 das sy uf under-
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schldllchen Tagsazungen . . . [und ] Cltatlonen zum Rechten nlt erschlnen 3 son¬

der ungehorsam usbllben . Von dlser Ursachen wegen 3 häbendt wir üch dergstallt 3

doch allein uf das endt hin mit gestirribt , so feer man noch warten mit Jnse-

zung der Touffsteinen , und um den Haupthandell 3 des einen und uns . . . gewill¬

fahrt werden mag . Das erstlich der wider fürgeschlagen Recht Jnngesezte Touff¬

steln , wlderumb us der Kirchen gethan , und alle Sachen , wider ln den allten

standt gesezt werden söllendt . Fürs ander sy die Landtleüth wegen Jhrer fäl-

heren ouch ln . . . [ 1000 ] Münzguldin buoss und straff erkhent . Was aber fürs

drlt , den Costen belangt , habend wir unsers thells es by dem, was desshalb

von unser beldersyts Eerengesandten zu Rapperschwyl und Rychenburg abgeredt

worden , verblyben lassen . Also das die Landtlüth Jhren Costen an Jhnen selbst

haben , und auch das was desshalb von unser beider Ohrten wegen ussgangen , be-

zalen söllendt . Wyl aber des Fürsten [von St . Gallen ] Costen daselbst nlt yn-

gelybt worden , Solle derselb dlsmalen auch Ingestellt syn.

Und dlewyl nun wir eüch der gestallt mltstlmmendt , das Jhr Fr . Gn. Authorltet

und Hochhelt gehandthabt , die gwalthat hinweg gethan , und der Fräffell und

fähler gestrafft wlrt . So versechendt wir uns entlieh , das Jhr uns auch so

vll Eeren und uns güetllch wegen der Touffstelnen wllfahren werdendt . Hatt uns

deswegen für gut angesechen , nachmalen ein Zusamenkunfft hlerumb zuhallten,

das darby auch die übrigen der Toggenburgem beschwärden erlütert werden söl¬

lendt . Mit fründtllcher Eldtgnosslscher Fit , Jhr uns unverzogenllch , und ufs

J



beldest 3 so möglich 3 nach Osteren [=15 . April ] , einen tag 3 eintweders gen
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Rychenburg , oder gen Schenis 3 wo es üch belieben wil 3 hierzu bestimmen wel-

lendt . Sindt wir der Hoffnung 3 die sach derohalben eins der gstallt an ein

Ohrt gebracht 3 das wir an beiden theilen berüewiget 3 und hiemit frid 3 ruow

und einigkeit erhallten werdi ".

1 ) Zu diesem Streit s . Winteler/Glarus I 440 sowie EA V 1 , 1286 a.
2 ) ca . 2 Worte zerstört
3 ) Von diesen Zusammenkünften zwischen Schwyz und Glarus findet sich nur ein

bruchstückartiger Abschied der Zusammenkunft vom 1 . Juli 1617 in Rappers-
wil . Gesandte sind dort keine angegeben , s . ebenda 1289 (Nr . 956 ) .

4 ) In den gedruckten EA nicht angegeben.

Kopie , wohl aus dem Besitz des Zuger Stadt - und Amtsrates K o n r a d III.
Zurlaüben . - AH 87 , 382 - 383 - Blatt 383 r  leer
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